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Außenstelle Essen 

   
Eisenbahn-Bundesamt, Postfach 10 11 54, 45011 Essen 

 
Kreis Olpe 
Postfach 1560 
57445 Olpe 

Bearbeitung: Juliane Heinle 

Telefon: +49 (201) 2420-144 

Telefax: +49 (201) 2420-9699 

E-Mail: Heinlej@eba.bund.de 

Sb1-esn-kln@eba.bund.de 

Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de 

Datum: 06.01.2021 

Geschäftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben) EVH-Nummer:  

64150-641pt/006-2020#364   

 

Betreff: Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) 

Vorhaben: Errichtung von 10 von insgesamt 22 Windenergieanlagen auf dem Gebiet der 

Gemeinde Kirchhundem (Kreis Olpe). 

Bezug: Ihr Schreiben vom 01.12.2020, Az. 663 0113 1995 

Anlagen:  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ihr Schreiben ist am 03.12.2020 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier unter 

dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger öffentli-

cher Belange. 

 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen 

und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 

als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben 

die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes berüh-

ren. 

 

Gegen die Erteilung einer Genehmigung zu dem o. g. Vorhaben habe ich keine Bedenken, sofern 

Bahnanlagen dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
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Im Übrigen ist sicherzustellen, dass bei der Realisierung des Vorhabens weder die Substanz der 

Eisenbahnbetriebsanlagen noch der darauf stattfindende Eisenbahnverkehr gefährdet wird. 

 

Sofern dies nicht ohnehin veranlasst worden sein sollte, wird die Beteiligung der Infrastrukturbe-

treiberin DB Netz AG / DB Energie GmbH als Trägerin öffentlicher Belange empfohlen. Denn das 

Eisenbahn-Bundesamt prüft nicht die Vereinbarkeit Ihrer Planungen aus Sicht der Betreiber der 

Eisenbahnbetriebsanlagen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Heinle 


